
Helft mir bitte...Krankmeldung
Beitrag von „Maria Leticia“ vom 5. November 2010 14:21

In Hessen braucht man ein Attest übrigens erst ab dem vierten Tag:

§ 12 (1) Sind Lehrkräfte verhindert, ihren Unterricht zu erteilen, so ist die Schulleiterin oder der
Schulleiter, bei einklassigen Schulen das Staatliche Schulamt, unverzüglich unter Angabe des
Grundes zu benachrichtigen. Bei Versäumnis wegen Krankheit ist von Lehrkräften am vierten
Tag der Erkrankung eine ärztliche Bescheinigung, die nach Möglichkeit Angaben über die
voraussichtliche Dauer der Erkrankung enthalten soll, vorzulegen. Diese Bescheinigung ist der
Schulleiterin oder dem Schulleiter einzureichen. [...]

Zitiert aus der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1https://www.lehrerforen.de/thread/14113-helft-mir-bitte-krankmeldung/?postID=221395#post221395

https://www.lehrerforen.de/thread/14113-helft-mir-bitte-krankmeldung/?postID=221395#post221395

